
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1973/11/30 Okt36/73,
Okt16/74 (Okt17/74)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1973

Norm

AußStrG §10 C

KartG 1972 §94

Rechtssatz

N a c h § 94 Abs 3 KartG gelten für das Verfahren vor dem Kartellobergericht auf Grund von Anmeldungen

marktbeherrschender Unternehmen die allgemeinen Bestimmungen des Verfahrens außer Streitsachen, nach denen

neue Umstände und Beweismittel (§ 10 AußStrG) zu berücksichtigen sind (Okt 3/72).
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